
Regierungspräsidium Kassel  
Abteilung Umweltschutz 

 
Dezernat 31.3 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Steinweg 6 ist mit den Straßenbahnlinien 0, 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 
den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

 

 
   

 
Regierungspräsidium Kassel  34112 
Kassel 
 

  

  
Magistrat der 
Stadt Niedenstein 
Obertor 8 
34305 Niedenstein 

Geschäftszeichen 0030-31.3-061d01.02.03-
00006#2025-00001 

Dokument-Nr. 0030-2025-104499 
Bearbeiter/in Frau Thiel/Herr Ries 
Durchwahl 0561 106-4291/4274 
Fax 0561 106-1663 
E-Mail Sascha.Ries@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen       
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 23.04.2025 
 

 
Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Bauleitplanung der Stadt Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis 
 Bebauungsplan Nr. 8 W „Auf der Hardt“ und 
 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Über dem Hirtengarten“ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Hinblick auf die durch das Dezernat Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, zu vertretenden 
Belange bestehen unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise keine Bedenken gegen die 
o. a. Bauleitplanung der Stadt Niedenstein. 
 
Ich verweise vorsorglich darauf, dass der geplante Entwässerungsgraben inkl. Rückhalteflächen zu-
nächst augenscheinlich von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 
Hessischen Wassergesetztes (HWG) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 ausgenommen ist. Sollte dieser aber 
Charakteristika eines Gewässers von wasserwirtschaftlicher nicht untergeordneter Bedeutung im 
Sinne des HWG aufweisen, ist eine Plangenehmigung für die Herstellung eines Gewässers erfor-
derlich.  
 
Ich bitte Sie bei den weiteren (Detail-) Planungen die zuständige Wasserbehörde beim Kreisaus-
schuss des Schwalm-Eder-Kreises zu involvieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Thiel 
 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 
deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

http://www.rp-kassel.hessen.de/

